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I. Hauptstück 
Dienstverhältnis der Gemeindeangestellten 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 
… 
 

2. Abschnitt 
Pflichten der Gemeindeangestellten 

 
… 
 

§ 27*) 
Nebenbeschäftigung und Nebentätigkeit 

(1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Gemeindeangestellte außerhalb seines 
Dienstverhältnisses ausübt. 

(2) Der Gemeindeangestellte darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der Erfüllung seiner 
dienstlichen Aufgaben behindert oder die Vermutung der Befangenheit in Ausübung seines Dienstes 
hervorruft oder sonstige dienstliche Interessen gefährdet. Der § 7 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(3) Der Gemeindeangestellte hat die Nebenbeschäftigung dem Dienstgeber schriftlich zu melden, 
wenn 
 a) zweifelhaft ist, ob die Nebenbeschäftigung nach Abs. 2 zulässig ist; 
 b) die Nebenbeschäftigung erwerbsmäßig ausgeübt wird; 

Nebenbeschäftigungen gelten als erwerbsmäßig, wenn die daraus zu erwartenden Einkünfte oder 
sonstigen wirtschaftlichen Vorteile im Jahr das Vierzehnfache des im § 5 Abs. 2 Z. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgelegten monatlichen Entgeltes übersteigen; 
Einkünfte oder sonstige wirtschaftliche Vorteile aus mehreren Nebenbeschäftigungen sind dabei 
zusammenzurechnen; oder 

 c) es sich um eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen 
Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten Rechts handelt. 

Die Meldung hat alle für die Beurteilung der Zulässigkeit der Nebenbeschäftigung erforderlichen 
Angaben zu enthalten. 

(4) Der Dienstgeber hat bei Vorliegen der im Abs. 2 angeführten Voraussetzungen die Ausübung der 
Nebenbeschäftigung zu untersagen. Wenn innerhalb von sechs Wochen nach Einlangen der vollständigen 
Meldung nach Abs. 3 keine Untersagung erfolgt, darf die Nebenbeschäftigung ausgeübt werden. 

(5) Bei Gemeindeangestellten, die länger als einen Monat, 
 a) einen Sonderurlaub (§ 36), 

                                                           
1 Die beabsichtigten Änderungen sind im Korrekturmodus ersichtlich gemacht. 
2 Datenschutz-Anpassungsgesetz – Sammelnovelle 
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 b) eine Herabsetzung der Wochenarbeitszeit nach §§ 38 Abs. 1 lit. b und Abs. 6, 38b, 45, 49, 49a 
oder 50 oder 

 c) eine Familienhospizkarenz (§ 38 Abs. 1 lit. c), eine Pflegekarenz (§ 38a), eine Frühkarenz 
(§ 38c), eine Karenz (§§ 39 bis 43 oder vergleichbare Vorschriften) oder eine Bildungskarenz 
(§ 49) 

in Anspruch nehmen, hat der Dienstgeber die Nebenbeschäftigung überdies zu untersagen, wenn die 
Ausübung der Nebenbeschäftigung dem Grund der nach lit. a bis c getroffenen Maßnahme entgegensteht. 

(6) Kein Gemeindeangestellter darf in Angelegenheiten, die mit seinen dienstlichen Aufgaben in 
Zusammenhang stehen, ohne Genehmigung des Dienstgebers außergerichtlich ein 
Sachverständigengutachten erstatten. Die Genehmigung ist in den Fällen des Abs. 2 zu versagen. 

(7) Tätigkeiten, die ein Gemeindeangestellter über Auftrag des Dienstgebers ohne unmittelbaren 
Zusammenhang mit den dienstlichen Aufgaben für die Gemeinde in einem anderen Wirkungskreis 
ausübt, sind Nebentätigkeiten. Der Dienstgeber hat festzulegen, ob die Nebentätigkeit innerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit zu besorgen ist. 

*) Fassung LGBl.Nr. 25/2011, 32/2012, 51/2015 
 
… 

 

3. Abschnitt 
Rechte der Gemeindeangestellten 

 
… 

 

§ 49*) 
Bildungskarenz und Bildungsteilzeit 

(1) Im Falle eines unbefristeten Dienstverhältnisses oder im Falle eines befristeten 
Dienstverhältnisses, sofern dieses ununterbrochen zwei Jahre gedauert hat, kann zwischen Dienstgeber 
und Dienstnehmer eine Bildungskarenz gegen Entfall der Bezüge oder einer Bildungsteilzeit unter 
Herabsetzung der Wochenarbeitszeit vereinbart werden; dabei sind die Interessen des Dienstnehmers 
sowie die Erfordernisse des Dienstbetriebes zu berücksichtigten. Eine neuerliche Bildungskarenz bzw. –
teilzeit kann frühestens drei Jahre nach Rückkehr aus einer Bildungskarenz oder -teilzeit vereinbart 
werden. 

(2) Die Dauer der Bildungskarenz beträgt mindestens zwei Monate und höchstens ein Jahr. Sie kann 
auch in Teilen von je mindestens zwei Monaten verbraucht werden, wenn dienstliche Interessen nicht 
entgegenstehen. 

(3) Die Dauer der Bildungsteilzeit beträgt mindestens vier Monate und höchstens zwei Jahre und 
kann in Teilen von nicht weniger als vier Monaten verbraucht werden, wenn dienstliche Interessen nicht 
entgegenstehen. Die mit der Bildungsteilzeit verbundene Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes 
muss mindestens ein Viertel und darf höchstens die Hälfte betragen, wobei zehn Wochenstunden nicht 
unterschritten werden dürfen. 

(4) Für die Dauer eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes nach § 12, einer Frühkarenz nach 
§ 38c, einer Karenz nach den §§ 39 bis 43 oder vergleichbaren Vorschriften oder eines in eine 
Bildungskarenz oder eine Bildungsteilzeit fallenden Beschäftigungsverbotes nach § 47 oder 
vergleichbaren Vorschriften ist die Vereinbarung über eine Bildungskarenz oder eine Bildungsteilzeit 
unwirksam. 

(5) Die Zeit der Bildungskarenz ist für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, 
nicht zu berücksichtigen. Von dieser Rechtsfolge kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn der 
Dienstgeber ein besonderes Interesse an der Inanspruchnahme der Bildungskarenz durch den 
Dienstnehmer hat. 

*) Fassung LGBl.Nr. 32/2012, 37/2013, 51/2015 

§ 49a 
Wiedereingliederungsteilzeit 

Gemeindeangestellten kann im Sinne von § 13a des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes die 
Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit auf Antrag durch Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes bis auf 12 
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Stunden der regelmäßigen Wochenarbeitszeit gewährt werden, wenn keine wichtigen dienstlichen 
Interessen entgegenstehen. 

§ 50*) 
Änderung des Beschäftigungsausmaßes 

Abgesehen von den sonst in diesem Gesetz geregelten Fällen kann befristet oder unbefristet eine 
Herabsetzung der Wochenarbeitszeit bis zur Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen 
Ausmaßes vereinbart werden, wenn dienstliche Interessen nicht entgegenstehen; auch mehrfache 
Befristungen sind zulässig. Eine Herabsetzung auf weniger als die Hälfte einer Vollbeschäftigung ist 
möglich, wenn dies im dienstlichen Interesse gelegen ist. Ein Rechtsanspruch auf solche 
Teilzeitbeschäftigungen besteht nicht. Änderungen sind unter denselben Bedingungen zulässig. 

*) Fassung LGBl.Nr. 51/2015 

4. Abschnitt 
Dienstbezüge 

 
… 

 

5. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen über die Ahndung von Pflichtverletzungen 

 
… 

 

6. Abschnitt 
Ende des Dienstverhältnisses 

 
… 

 

§ 81*) 
Abfertigung 

Der 1. Teil des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes (BMSVG) ist mit 
folgenden Abweichungen anzuwenden: 
 a) monatliches Entgelt im Sinne des § 6 Abs. 1 bis 4 BMSVG sind die Monatsbezüge gemäß § 56 

Abs. 2; 
 b) abweichend von § 6 Abs. 4 BMSVG ist für die Dauer einer Familienhospizkarenz nach § 38 

Abs. 1 lit. b, einer Pflegeteilzeit nach § 38b, und einer Bildungsteilzeit nach § 49 und einer 
Wiedereingliederungsteilzeit nach § 49a als Bemessungsgrundlage für den Beitrag des 
Dienstgebers das monatliche Entgelt auf Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung des 
Beschäftigungsausmaßes heranzuziehen; 

 c) anstelle des § 7 Abs. 5 BMSVG hat es zu lauten: „Der Gemeindeangestellte hat für bezügefreie 
Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbezuges Anspruch auf Beitragsleistung in der Höhe von 1,53 
v.H. des Kinderbetreuungsgeldes gemäß KBGG.“; 

 d) anstelle des § 7 Abs. 6 und 6a BMSVG hat es zu lauten: „Der Gemeindeangestellte hat für die 
Dauer einer Familienhospizkarenz nach § 38 Abs. 1 lit. c, einer Pflegekarenz nach § 38a und 
einer Frühkarenz nach § 38c, Anspruch auf Beitragsleistung in der Höhe von 1,53 v.H. der 
fiktiven Bemessungsgrundlage in der Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 5b Abs. 1 des 
Kinderbetreuungsgeldgesetzes sowie für die Dauer einer Bildungskarenz nach § 49 Anspruch auf 
Beitragsleistung in der Höhe von 1,53 v.H. der Bemessungsgrundlage in Höhe des vom 
Gemeindeangestellten bezogenen Weiterbildungsgeldes gemäß § 26 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes.“; 

 e) im § 7 Abs. 7 BMSVG ist im ersten Satz der Verweis auf „Beiträge nach den Abs. 5, 6 und 6a“ 
als Verweis auf Beiträge nach lit. c und d nach dieser Bestimmung zu verstehen; anstelle des 
zweiten Satzes hat es zu lauten: „Bei einer Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld nach dem 
KBGG sind für denselben Zeitraum auch die nach lit. c geleisteten Beiträge vom 
Gemeindeangestellten zurückzufordern und an den Träger der Beitragskosten zu überweisen.“; 
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 f) abweichend von § 9 Abs. 1 BMSVG hat die Auswahl der Betrieblichen Vorsorgekasse (BV-
Kasse) für Gemeindeangestellte durch die Gemeindevertretung nach Anhörung der 
Personalvertretung zu erfolgen; 

 g) abweichend von § 14 Abs. 2 Z. 1 BMSVG ist die Kündigung während einer 
Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 38b, 45 und 50 ausgenommen; 

 h) abweichend von § 14 Abs. 2 Z. 2 und 3 BMSVG besteht kein Anspruch auf Auszahlung der 
Abfertigung bei verschuldeter Entlassung nach § 76 und bei einem Austritt, der nicht nach § 75 
berechtigt ist; 

 i) die §§ 1, 6 Abs. 5, 10 und 11 Abs. 4 BMSVG sind nicht anzuwenden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 21/2009, 32/2012, 51/2015 
 
… 

 

7. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für Erzieher an Horten und Schülerheimen 

§ 82*) 
Fachliche Anstellungserfordernisse 

(1) Für Erzieher an Horten und für Erzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend 
für Schüler von Pflichtschulen bestimmt sind, gelten neben den allgemeinen Anstellungserfordernissen 
für Gemeindeangestellte folgende fachliche Anstellungserfordernisse: 
 a) die erfolgreiche Ablegung der Befähigungsprüfung für Erzieher; 
 b) die erfolgreiche Ablegung der Befähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen 

Kindergartenpädagoginnen und Horterzieherinnen; oder 
 c) die erfolgreiche Ablegung der Lehrbefähigungs- oder Lehramtsprüfung. 

(2) Solange keine geeignete Person zur Verfügung steht, die die in Betracht kommenden aufgrund 
des Abs. 1 vorgeschriebenen Anstellungserfordernisse erfüllt, können folgende Anstellungserfordernisse 
als ausreichend anerkannt werden: 
 a) Erfahrung in der Erziehung und Betreuung einer Gruppe von Schulpflichtigen; oder 
 b) jedoch nur unter Anleitung einer Person, die die Erfordernisse aufgrund des Abs. 1 erfüllt, der 

erfolgreiche Abschluss einer höheren oder mindestens dreijährigen mittleren Schule oder die 
abgeschlossene Berufsausbildung. 

(3) Die in den Abs. 1 und 2 angeführten Prüfungen sind durch Zeugnisse öffentlicher oder mit 
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schulen oder staatlicher Prüfungskommissionen, die aufgrund 
schulrechtlicher Vorschriften eingerichtet sind, nachzuweisen. 

(4) Den in Abs. 3 genannten Ausbildungsnachweisen sind Nachweise über Ausbildungen oder 
Prüfungen gleichzuhalten, die einem oder einer von der Europäischen Kommission nach Art. 49a Abs. 4 
oder Art. 49b Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
festgelegten und von der Landesregierung eingeführten gemeinsamen Ausbildungsrahmen oder 
gemeinsamen Ausbildungsprüfung entsprechen. Die Landesregierung hat einen gemeinsamen 
Ausbildungsrahmen oder eine gemeinsame Ausbildungsprüfung mit Verordnung einzuführen, wenn die 
in Art. 49a oder Art. 49b der Richtlinie 2005/36/EG genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(5) Mit einem Europäischen Berufsausweis zum Nachweis der fachlichen Qualifikation zur 
Ausübung eines Berufes nach Abs. 1 oder 2 in Vorarlberg (§ 22 Abs. 1 lit. a Landes-Dienstleistungs- und 
Berufsqualifikationsgesetz) gelten die nach den genannten Absätzen erforderlichen Ausbildungen und 
Prüfungen als nachgewiesen. 

(6) Andere Ausbildungsnachweise als solche nach Abs. 3 und 4, die Angehörigen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union von einer zuständigen Stelle eines Mitgliedstaates ausgestellt 
worden sind, sind von der Landesregierung entsprechend der Richtlinie 2005/36/EG auf Antrag durch 
Bescheid als Ersatz für Prüfungen nach den Abs. 1 und 2 anzuerkennen. Bestehen wesentliche 
Unterschiede zu den Prüfungen nach den Abs. 1 und 2, ist der antragstellenden Person die Wahl zwischen 
einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung zu überlassen; dies gilt nicht, soweit die 
wesentlichen Unterschiede durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen ausgeglichen sind, die im 
Rahmen einer Berufspraxis oder durch lebenslanges Lernen in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat 
erworben und hierfür von einer einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt worden sind  
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(7) Der Eingang eines Antrages nach Abs. 6 ist innerhalb eines Monats zu bestätigen und es ist dabei 
gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Die Entscheidung der Landesregierung hat 
spätestens innerhalb von vier Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen mit Bescheid zu 
erfolgen. Wird im Zuge der Anerkennung ein Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung verlangt, 
ist die Anerkennung unter der auflösenden Bedingung auszusprechen, dass sie erlischt, wenn die 
Absolvierung des Anpassungslehrganges oder die Ablegung der Eignungsprüfung nicht innerhalb von 
vier Jahren nach der Anerkennung erfolgt. 

(8) Der antragstellenden Person ist die Möglichkeit zu geben, die Eignungsprüfung innerhalb von 
sechs Monaten nach der Entscheidung über die Anerkennung der Berufsqualifikation (Abs. 7) abzulegen. 

(9) Die Landesregierung kann durch Verordnung festlegen, inwieweit Ausbildungsnachweise gemäß 
Abs. 6 als Ersatz für Prüfungen nach den Abs. 1 und 2 gelten. Weiters kann die Landesregierung durch 
Verordnung entsprechend der Richtlinie 2005/36/EG die näheren Vorschriften über die Anerkennung von 
Ausbildungsnachweisen nach Abs. 6 bis 8, insbesondere über die wesentlichen Unterschiede sowie den 
Inhalt und die Durchführung von Anpassungslehrgängen und Eignungsprüfungen, erlassen. 

(10) Die Abs. 6 bis 9 gelten sinngemäß für Ausbildungsnachweise, die in Drittstaaten oder für 
Drittstaatsangehörige ausgestellt worden sind, soweit diese hinsichtlich der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen nach dem Recht der Europäischen Union oder aufgrund eines Staatsvertrages 
gleichzustellen sind. 

(11) Die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen für den partiellen Berufszugang nach dem Recht 
der Europäischen Union richtet sich nach § 20 des Landes-Dienstleistungs- und 
Berufsqualifikationsgesetzes. Im Falle einer solchen Anerkennung genügt diese abweichend von Abs. 1 
als fachliche Qualifikation für die Ausübung eines Berufes nach Abs. 1 im Umfang eines partiellen 
Berufszuganges. Für Personen mit Berechtigung zum partiellen Berufszugang gelten die Bestimmungen 
für Erzieher an Horten und Schülerheimen sinngemäß. 

(12) Zeugnisse aus Staaten, auf die die Abs. 6 bis 11 nicht anzuwenden sind, sind als Nachweis der 
Erfüllung der fachlichen Anstellungserfordernisse im Sinne dieses Gesetzes nur zuzulassen, wenn sie 
schulbehördlich österreichischen Zeugnissen der verlangten Art als gleichwertig anerkannt (nostrifiziert) 
worden sind. Die Landesregierung kann durch Verordnung festlegen, inwieweit Ausbildungsnachweise 
aus solchen Staaten als Ersatz für Prüfungen nach den Abs. 1 bis 3 gelten. 

*) Fassung LGBl.Nr. 1/2008, 44/2013, 58/2016 

II. Hauptstück 
Besondere Bestimmungen für Kindergärtnerinnen und Kindergartenhelferinnen  Pädagoginnen 

und Assistentinnen in Kindergärten sowie für Pädagoginnen in anderen 
Kinderbetreuungseinrichtungen 

§ 83 
Allgemeine Bestimmungen über die Jahresarbeitszeit 

(1) Für Kindergärtnerinnen und Kindergartenhelferinnen Kindergartenpädagoginnen und 
Kindergartenassistentinnen gelten die Bestimmungen über die Arbeitszeit (§ 20), den Erholungsurlaub (§ 
35) und, den Monatsbezug (§ 56 Abs. 2) und das Gehalt (§ 57) nur insoweit, als sich aus diesem 
Hauptstück nicht anderes ergibt. 

(2) Die Jahresarbeitszeit ist mit dem Gemeindeangestellten zu vereinbaren. Die Jahresarbeitszeit 
ergibt sich aus der Wochenarbeitszeit für den Zeitraum von 38 vollen Wochen innerhalb eines Jahres 
sowie aus der Zeit für die Jahresvor- und -nachbereitung und den darüber hinaus vereinbarten 
Arbeitszeiten. 

(3) Die Wochenarbeitszeit umfasst die Betreuungszeiten sowie die Zeiten für die wöchentliche Vor- 
und Nachbereitung. 

(4) Abs. 1 gilt nicht für ganzjährig geöffnete Kindergärten. Dies sind Kindergärten, die während des 
Kalenderjahres an höchstens 25 der in § 84 Abs. 1 angeführten Tagen geschlossen sind; Samstage, Sonn- 
und Feiertage bleiben dabei unberücksichtigt. Stellt eine Gemeinde auf einen ganzjährig geöffneten 
Kindergartenbetrieb um, gilt für die bereits beschäftigten Kindergärtnerinnen und 
Kindergartenhelferinnen Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenassistentinnen, dass sich das 
Beschäftigungsausmaß aus der zuletzt vereinbarten Jahresarbeitszeit – berechnet in Stunden – ergibt. 
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§ 84*) 
Dienstfreie Tage; Erholungsurlaub 

(1) Soweit sich aus diesem Hauptstück nicht anderes ergibt, sind dienstfrei: 
 a) die Sonntage, der 19. März, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 26. 

Oktober, 1. November, und 8. Dezember; 
 b) die Tage vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Jänner; der 23. Dezember, sofern er auf einen 

Montag fällt (Weihnachtsferien); 
 c) die Tage vom Montag bis einschließlich Samstag der Semesterferien im Sinne des 

Pflichtschulzeitgesetzes; 
 d) die Tage vom Montag nach dem Palmsonntag bis einschließlich Montag nach Ostern 

(Osterferien); 
 e) die Tage während der Hauptferien nach dem Pflichtschulzeitgesetz (§ 2 Abs. 3 

Pflichtschulzeitgesetz). 
Der Gemeindevorstand kann mit Verordnung weitere Tage für dienstfrei erklären sowie bei einer 
Änderung der Ferienregelung durch die Schulbehörde die Verteilung der dienstfreien Tage entsprechend 
anpassen. 

(2) Eine Vereinbarung über Arbeitszeiten an Tagen nach Abs. 1 ist zulässig. 

(3) Mit Kindergärtnerinnen Kindergartenpädagoginnen ist zu vereinbaren, dass und an welchen 
Tagen nach Abs. 1 die Jahresvor- und -nachbereitung zu erfolgen hat; § 85 Abs. 5 und 6 ist zu beachten. 
Mit  Kindergartenhelferinnen Kindergartenassistentinnen kann eine solche Vereinbarung getroffen 
werden. 

(4) Bei Vorliegen eines besonderen dienstlichen Interesses kann der Dienstgeber anordnen, dass an 
Tagen nach Abs. 1 Dienstleistungen zu erbringen sind. 

(5) Der Erholungsurlaub im Ausmaß von 200 Stunden (§ 35 Abs. 1 lit. a) gilt mit der entsprechenden 
Anzahl von Tagen, die nach den Abs. 1 bis 4 dienstfrei sind, als verbraucht, wobei für einen Tag so viele 
Urlaubsstunden als verbraucht anzurechnen sind, als in diesem Zeitraum im wöchentlichen Durchschnitt 
Dienst zu leisten wäre; Sonn- und Feiertage sowie Tage, an denen aufgrund einer Diensteinteilung kein 
Dienst zu verrichten ist, bleiben dabei unberücksichtigt. Der § 35 Abs. 6 und 9 zweiter Satz ist nicht 
anzuwenden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 51/2015 

§ 85 
Kindergärtnerinnen  Kindergartenpädagoginnen 

(1) Zu den Aufgaben der Kindergärtnerin Kindergartenpädagogin zählen die Betreuung, die Vor- 
und Nachbereitung sowie die Fortbildung. 

(2) Die Vor- und Nachbereitung umfasst insbesondere die Vorbereitung der pädagogischen Arbeit 
(Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresplanung), Dokumentation der pädagogischen Arbeit, Eltern- und 
Teamarbeit, persönliche Fortbildung, Vernetzungsarbeit, Verwaltungstätigkeit, Leitungsarbeit. 

(3) Die wöchentliche Vor- und Nachbereitungszeit für eine Kindergartengruppe darf folgendes 
Ausmaß nicht unterschreiten: 
 a) 25 v.H. der Betreuungszeit, sofern diese mindestens 32 Stunden beträgt; 
 b) 28 v.H. der Betreuungszeit, sofern diese mindestens 30 Stunden und weniger als 32 Stunden 

beträgt; 
 c) 31 v.H. der Betreuungszeit, sofern diese mindestens 28 Stunden und weniger als 30 Stunden 

beträgt; 
 d) 34 v.H. der Betreuungszeit, sofern diese weniger als 28 Stunden beträgt. Die wöchentliche Vor- 

und Nachbereitungszeit für eine Kindergartengruppe beträgt zumindest 16 Stunden; wird eine 
Kindergartengruppe von einer Kindergartenpädagogin alleine betreut, hat die wöchentliche Vor- 
und Nachbereitungszeit für diese Gruppe zumindest 12 Stunden zu betragen; Abs. 4 bleibt 
unberührt. 

(4) Wenn eine Kindergärtnerin einen mehrgruppigen Kindergarten leitet, ist zusätzlich eine 
wöchentliche Vor- und Nachbereitungszeit von 1 bis 2 Stunden vorzusehen. Für die Leitung eines 
Kindergartens ist zusätzlich wöchentliche Vor- und Nachbereitungszeit im Ausmaß von einer Stunde bei 
einer Kindergartengruppe, von zwei Stunden bei zwei Kindergartengruppen, von vier Stunden bei drei 
Kindergartengruppen und von sechs Stunden bei vier und mehr Kindergartengruppen vorzusehen. 
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(5) Die Jahresvor- und -nachbereitungszeit für eine Kindergartengruppe hat zwischen 40 bis 64 
Stunden (Rahmenzeit) zu betragen, sofern die wöchentliche Betreuungszeit mindestens 28 Stunden 
beträgt; liegt die wöchentliche Betreuungszeit darunter, verringert sich die genannte Rahmenzeit je 
Stunde verkürzter Betreuungszeit um 1/28. 

(6) Die Vor- und Nachbereitungszeit nach den Abs. 3 und 5 ist entsprechend dem jeweiligen 
Aufwand für die Vor- und Nachbereitung auf die Kindergärtnerinnen Kindergartenpädagoginnen 
aufzuteilen. 

(7) In den Semester-, Oster- oder Hauptferien können jährlich bis zu 40 Stunden Fortbildung 
angeordnet werden. Auf Verlangen hat der Dienstgeber bis zu 32 Stunden Fortbildung anzuordnen. 

(8) Der Monatsbezug (§ 56 Abs. 2) gebührt anteilig in jenem Ausmaß, das dem Verhältnis der 
vereinbarten Jahresarbeitszeit (§ 83 Abs. 2) zum Jahresgesamtausmaß von 1776 Stunden entspricht. Über 
die vereinbarte Jahresarbeitszeit hinausgehende Dienstleistungen sind als Mehrstunden, über das 
Jahresgesamtausmaß hinausgehende Dienstleistungen als Überstunden abzugelten. 

(9) Abweichend von Abs. 8 gebührt die Kinderzulage ab einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden 
bezogen auf den Zeitraum von 38 vollen Wochen in vollem Ausmaß. 

(10) Das Gehalt je Gehaltsklasse und Gehaltsstufe bemisst sich für Kindergartenpädagoginnen nach 
dem in der Anlage 9 dargestellten Gehaltsschema (Gehaltsschema für Kindergarten/Kinderbetreuung 
Pädagogik). 

 

§ 86 
Kindergartenhelferinnen Kindergartenassistentinnen 

(1) Zu den Aufgaben der Kindergartenhelferin Kindergartenassistentin zählen die Betreuung, eine 
allfällige Vor- und Nachbereitung, die Fortbildung sowie die Reinigung des Kindergartens. 

(2) Sofern mit der Kindergartenhelferin Kindergartenassistentin unter Berücksichtigung des 
Aufwandes eine wöchentliche oder jährliche Vor- und Nachbereitung vereinbart wird, ist diese auf die 
Vor- und - nachbereitungszeit Vor- und Nachbereitungszeit nach § 85 Abs. 3 und 5 anzurechnen. 

(3) In den Semester-, Oster- oder Hauptferien können jährlich bis zu 32 Stunden Fortbildung 
angeordnet werden. 

(4) Der § 85 Abs. 8 und 9 gilt sinngemäß. 

§ 86a 
Pädagoginnen in anderen Kinderbetreuungseinrichtungen als Kindergärten 

Für Pädagoginnen in anderen Kinderbetreuungseinrichtungen als Kindergärten gelten die 
Bestimmungen über das Gehalt (§ 57) mit der Maßgabe, dass sich das Gehalt je Gehaltsklasse und 
Gehaltsstufe nach dem in der Anlage 9 dargestellten Gehaltsschema (Gehaltsschema für 
Kindergarten/Kinderbetreuung Pädagogik) bemisst. 

III. Hauptstück 
Besondere Bestimmungen für Musikschullehrer 

§ 87*) 
Aufgaben, Unterrichtszeit, Gehalt 

(1) Für Musikschullehrer gelten die Bestimmungen über die Arbeitszeit (§ 20), den Erholungsurlaub 
(§ 35) und das Gehalt (§ 57) nur insoweit, als sich aus dem Folgenden nicht anderes ergibt. 

(2) Zu den Aufgaben der Musikschullehrer zählen der Unterricht, die Vor- und Nachbereitung sowie 
die Fortbildung. Die Vor- und Nachbereitung umfasst insbesondere die wöchentliche Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts, Elternarbeit, Teamarbeit, persönliche Fortbildung, Vernetzungsarbeit, 
Vorspielabende, Projekt- und Ensemblearbeit, Verwaltungstätigkeit. 

(3) Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt für eine Vollbeschäftigung 26 Stunden in der Woche. 
Die Unterrichtsstunde dauert 50 Minuten. 

(4) Unterrichtsfrei sind die schulfreien Tage nach § 3 Abs. 1 Pflichtschulzeitgesetz und den dazu 
ergangenen Verordnungen der Landesregierung. Der Gemeindevorstand kann mit Verordnung weitere 
Tage für unterrichtsfrei erklären sowie bei einer Änderung der Ferienregelung durch die Schulbehörde die 
Verteilung der unterrichtsfreien Tage entsprechend anpassen. 

(5) Der Erholungsurlaub (§ 35 Abs. 1 und 2) gilt mit der entsprechenden Anzahl von Tagen, wobei 
für einen Tag so viele Urlaubsstunden als verbraucht anzurechnen sind, als in diesem Zeitraum im 
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wöchentlichen Durchschnitt Dienst zu leisten wäre; Sonn- und Feiertage sowie Tage, an denen aufgrund 
einer Diensteinteilung kein Dienst zu verrichten ist, bleiben dabei unberücksichtigt. Der § 35 Abs. 6 und 9 
zweiter Satz ist nicht anzuwenden. 

(6) Das Gehalt je Gehaltsklasse und Gehaltsstufe bemisst sich für Musikschullehrer nach dem in der 
Anlage 4 dargestellten Gehaltsschema (Gehaltsschema für Musikschullehrer). 

*) Fassung LGBl.Nr. 37/2013, 51/2015, 58/2016 

IV. Hauptstück*) 
Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge und freie Dienstnehmer 

*) Fassung LGBl.Nr. 21/2009 
 
… 

 

V. Hauptstück 
Überführungsbestimmungen 

§ 94 
Erklärung 

(1) Die Gemeindebediensteten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gemeindeangestelltengesetzes, LGBl.Nr. 19/2005, Gemeindebedienstete sind, können eine schriftliche 
Erklärung abgeben, wonach sich ihr Dienstverhältnis nach dem vorliegenden Gesetz bestimmen soll. Die 
Erklärung wird mit Beginn des folgenden Kalenderjahres wirksam. Sie ist unwiderrufbar, die Beifügung 
einer Bedingung ist bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit der Erklärung unzulässig. 

(2) Bei Dienstverhältnissen mit Sonderregelungen sowie bei Kindergärtnerinnen und 
Kindergartenhelferinnen Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenassistentinnen ist die Erklärung nur 
im Einvernehmen mit dem Dienstgeber zulässig. 

(3) Mit der Wirksamkeit der Erklärung von Beamten wird das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
in ein unbefristetes privatrechtliches Dienstverhältnis zur Gemeinde übergeleitet, auf das die 
Bestimmungen des Gemeindeangestelltengesetzes 2005 anzuwenden sind. Die im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses zurückgelegte Dienstzeit zur Gemeinde ist für Ansprüche, die sich nach 
der Dauer der Dienstzeit richten, so zu behandeln, als wäre sie im privatrechtlichen Dienstverhältnis zur 
Gemeinde zurückgelegt worden. 
 
… 

 

VI.  Hauptstück 
Zuständigkeit, Schlussbestimmungen 

§ 96*) 
Zuständigkeit 

(1) Zuständiges Organ zur Vertretung der Gemeinde als Dienstgeber in den 
Dienstrechtsangelegenheiten der Gemeindeangestellten ist der Bürgermeister, soweit gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist. 

(2) In folgenden Angelegenheiten ist der Gemeindevorstand zuständiges Organ zur Vertretung der 
Gemeinde als Dienstgeber in den Dienstrechtsangelegenheiten der Gemeindeangestellten: 
 a) Anstellung von Gemeindeangestellten der Gehaltsklassen 15 bis 23 (§ 6); 
 b) Enthebung vom Dienst (§ 13); 
 c) Verwendung personenbezogener Daten (§ 13a); 
 d) Festsetzung der Arbeitszeit (§ 20); ausgenommen die Festsetzung der Arbeitszeit durch einen 

Dienstplan; 
 e) Genehmigung oder Untersagung einer Nebenbeschäftigung (§ 27); 
 f) Überstellung von Gemeindeangestellten der Gehaltsklassen 15 bis 23 in eine höhere Modellstelle 

(§ 29 Abs. 4); 
 g) Anordnung über die Ausstattung und das Tragen einer Dienstkleidung oder eines 

Dienstabzeichens (§ 30); 
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 h) Gewährung eines Sonderurlaubes von mehr als 64 Stunden (§ 36); 
 i) Gewährung einer Sonderzulage (§ 70 Abs. 1) im Ausmaß von mehr als 20 % bezogen auf den 

Monatsbezug sowie der Abschluss eines Sondervertrages (§ 70 Abs. 2); 
 j) Kündigung von Gemeindeangestellten (§ 79). 

*) Fassung LGBl.Nr. 21/2009, 51/2015 

§ 96a*) 
Übertragung diensthoheitlicher Befugnisse 

(1) Die Gemeindevertretung kann mit Verordnung Organen von anderen Rechtsträgern, denen 
Gemeindeangestellte nach den §§ 11 Abs. 1 und 29 Abs. 1 zur Dienstleistung zugewiesen sind, die 
Wahrnehmung einzelner diensthoheitlicher Befugnisse übertragen. Die Organe unterliegen dabei dem 
Aufsichts- und Weisungsrecht der Gemeinde. 

(2) Die Ermächtigung zur Übertragung diensthoheitlicher Befugnisse umfasst folgende 
Angelegenheiten: 
 a) Dienstliche Aus- und Weiterbildung (§ 9); 
 b) Festsetzung der Arbeitszeit (§ 20), ausgenommen die Erlassung von Verordnungen; 
 c) Dienstreiseaufträge und Ersatz der Reisegebühren (§ 28 Abs. 2 und § 67); 
 d) Festlegung des Erholungsurlaubes, Gewährung eines Pflegeurlaubes oder Gewährung eines 

Sonderurlaubes bis zu 64 Stunden im Jahr (§§ 35, 35a und 36); 
 e) Pflegeteilzeit (§ 38b); 
 f) Teilzeitbeschäftigung anstelle der Karenz (§ 45); 
 g) Bildungskarenz und Bildungsteilzeit (§ 49); 
 h) Wiedereingliederungsteilzeit (§ 49a); 
 hi) Änderung des Beschäftigungsausmaßes (§ 50); 
 ij) Leistungsbeurteilung (§ 63); 
 jk) Festsetzung der Nebenbezüge (§ 66); eine einmalige Belohnung für außergewöhnliche 

Arbeitsleistungen darf 30 % des Gehaltes eines Gemeindeangestellten der Gehaltsklasse 14, 
Gehaltsstufe 1, nicht übersteigen; 

 kl) Gewährung einer Ergänzungszulage (§ 71 Abs. 7). 

*) Fassung LGBl.Nr. 43/2006, 51/2015 
 
… 

 

§ 110 
Inkrafttretensbestimmung zur Novelle LGBl.Nr. xx/2018 

(1) Art. VI des Gesetzes zur Änderung des Gemeinderechts – Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2018, 
tritt am 1. Jänner 2019 in Kraft. 

(2) Verordnungen aufgrund des § 64 Abs. 8, in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des 
Gemeinderechts – Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2018, können von dem der Kundmachung dieses 
Gesetzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens am 1. Jänner 2019 in Kraft 
treten. 

§ 111 
Übergangs- und Inkrafttretensbestimmung zur Novelle LGBl.Nr. ../2019 

(1) Das Gesetz über eine Änderung des Gemeindeangestelltengesetzes 2005, LGBl.Nr. ../2019, 
ausgenommen die Änderungen betreffend die §§ 27 Abs. 5, 49a, 81 lit. b und 96a Abs. 2, tritt am 1. 
Jänner 2019 in Kraft. 

(2) Für die Zeit zwischen dem 1. Jänner 2019 und der Kundmachung des Gesetzes über eine 
Änderung des Gemeindeangestelltengesetzes 2005, LGBl.Nr. ../2019, haben Pädagoginnen in 
Kindergärten und Pädagoginnen in anderen Kinderbetreuungseinrichtungen einen Anspruch auf 
Nachzahlung des Unterschiedsbetrages zwischen den nach dem Gemeindeangestelltengesetz 2005 in der 
Fassung vor LGBl.Nr. ../2019 gebührenden Bezügen und jenen, die in Anwendung des Gesetzes über eine 
Änderung des Gemeindeangestelltengesetzes 2005, LGBl.Nr. ../2019, gebühren. 
 
… 
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Anlage 8*) 
(zu § 71b) 

Gehaltsschema für Ausbildungsärzte 2013 in EURO 

*) Fassung LGBl.Nr. 37/2013 

Anlagen 
  Anlage 8 

Anlage 9 
(zu §§ 85 Abs. 10 und 86a) 

 

Gehaltsschema für Kindergarten/Kinderbetreuung Pädagogik 2018 in Euro 
 
  Gehaltsstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gehalts-
klasse 

Stellenwert 
bis                         

7 33 2.224,83 2.460,87 2.568,17 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 2.654,00 
8 36 2.380,58 2.633,74 2.748,83 2.863,93 2.886,92 2.886,92 2.886,92 2.886,92 2.886,92 2.886,92 2.886,92 2.886,92 
9 39 2.568,65 2.842,53 2.967,01 3.116,39 3.166,19 3.166,19 3.166,19 3.166,19 3.166,19 3.166,19 3.166,19 3.166,19 

10 42 2.754,86 3.049,19 3.182,98 3.344,70 3.452,79 3.452,79 3.452,79 3.452,79 3.452,79 3.452,79 3.452,79 3.452,79 
11 45 2.936,02 3.279,36 3.452,50 3.625,63 3.769,91 3.769,91 3.769,91 3.769,91 3.769,91 3.769,91 3.769,91 3.769,91 
12 48 3.110,92 3.538,43 3.752,80 3.967,18 4.089,65 4.089,65 4.089,65 4.089,65 4.089,65 4.089,65 4.089,65 4.089,65 

 

 


